
Abwägungstabelle Stand: 06.02.2023 

Verfahrensart:  Bebauungsplan 

Verfahrensname:  Karlsbader Straße, 21. Änderung 

Verfahrensschritt:  Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB und öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB 

Zeitraum:  18.11.2022 - 19.12.2022 

 

 

Behörde Stellungnahme Abwägung 

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 
(Bereich Forsten) Erstellt 
am: 02.12.2022 
Aktenzeichen:  F2-4612-21-
21-2 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Passau nimmt 
zum o.g. Verfahren Stellung wie folgt: 
 
Bereich Landwirtschaft: 
Keine Einwände, landwirtschaftliche Belange werden nicht berührt. 
 
Bereich Forsten: 
Keine Einwände, forstwirtschaftliche Belange werden nicht berührt. 

Die 
Stellungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. Es 
ist keine 
Abwägung 
erforderlich. 

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und 
Forsten, Bereich 
Landwirtschaft Erstellt am: 
24.11.2022 
Aktenzeichen: Nicht 
angegeben. 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Keine Einwände, landwirtschaftliche Belange werden nicht berührt. 
 

Die 
Stellungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. Es 
ist keine 
Abwägung 
erforderlich. 

Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege (Referat B Q 
- Bauleitplanung) 

- - 

Bayernwerk AG, Vilshofen 
Erstellt am: 23.11.2022 
Aktenzeichen:  BPL 
"Karlsbader Straße" 21. 
Änderung, Gmkg. Haidenhof 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit teilen wir ihnen zur o. g. Beteiligung mit, dass die 
Bayerwerk Netz GmbH 
im Geltungsbereich kein Netzbetreiber ist. 
 
Auch sind im betreffenden Planungsgebiet keine Freileitungen von 
uns vorhanden. 
 
Bitte wenden sie sich an die Stadtwerke Passau. 
 
Danke 

Die 
Stellungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. Es 
ist keine 
Abwägung 
erforderlich. 

Bund Naturschutz  
(Ortsgruppe Passau) 

- - 

Bundesnetzagentur: 
Referat 226, Richtfunk 

- - 

Deutsche Telekom Technik 
GmbH: Best Mobile - 
Richtfunk-Trassenauskunft 
deutschlandweit (T-NAB) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung. 
Wir betreiben derzeit in dem gekennzeichneten Bereich keine 

Die 
Stellungnahme 
wird zur 
Kenntnis 



Erstellt am: 09.12.2022 
Aktenzeichen:  DT-
Technik_T-BM_T-NAB_2022 
 
 

Richtfunkstrecke. Die benachbarte Richtfunkstrecke hat genügend 
Abstand zum Planungssektor. Deshalb erheben wir auch keine 
Einwände gegen die Planung. 

genommen. Es 
ist keine 
Abwägung 
erforderlich. 

Deutsche Telekom Technik 
GmbH: Best Mobile Rollout 
FNP 3 

- - 

Deutsche Telekom Technik 
GmbH: Süd PTI 12 Erstellt 
am: 21.11.2022 
Aktenzeichen: Nicht 
angegeben. 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Telekom Deutschland GmbH - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegsicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend 
die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
WICHTIG: 
Bitte senden Sie uns umgehend nach Bekanntwerden einen 
aktualisierten Bebauungsplan mit Informationen 
zu den vorgesehenen Straßennamen und Hausnummern für 
geplantes Neubaugebiet zu. Diese Angaben sind unbedingt 
notwendig, um zu gewährleisten, dass ein Kunde rechtzeitig 
Telekommunikationsprodukte buchen kann. Hierzu kann - wie bei 
allen zukünftigen Anschreiben bezüglich Bauleitplanungen - auch 
folgende zentrale 
E-Mail-Adresse des PTI12 Regensburg verwendet werden: 
telekom-bauleitplanung-regensburg@telekom.de 
Vielen Dank! 
Um eine fristgerechte Bereitstellung des Telekommunikations-
Anschlusses für den Endkunden zur Verfügung stellen zu können, 
bitten wir um Mitteilung des bauausführenden Ingenieurbüros, um 
den Bauzeitenplan 
termingerecht abgleichen zu können. Ihr Schreiben ist am 
18.11.2022 bei uns eingegangen, vielen Dank für die Information. 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - 
als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 
TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Zur Versorgung des Planbereichs mit 
Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die 
Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und 
außerhalb des Plangebiets einer Prüfung vorbehalten. 
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche 
eigenen oder Ihnen bekannten MaßnahmenDritter im Bereich des 
Plangebietes stattfinden werden. Bei positivem Ergebnis der 
Prüfung machen wir darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen 
Gründen eine unterirdische Versorgung des Neubaugebietes durch 
die Telekom Deutschland GmbH nur bei Ausnutzung 
aller Vorteile einer koordinierten Erschließung möglich ist. Wir 
beantragen daher, sicherzustellen, dass 
- für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im 
Erschließungsgebiet die ungehinderte, unentgeltliche 
und kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege 
möglich ist, 
- auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zu 

Stellungnahme 
wird an 
Bauherren / 
Vorhabensträg
er zur 
Berücksichtigu
ng 
weitergeleitet. 
Ist vom 
Bauherren / 
Vorhabenträge
r zu 
berücksichtige
n. Nicht 
Gegenstand 
der 
gegenwärtigen 
Bauleitplanung
.  



Gunsten der Telekom Deutschland GmbH als 
zu belastende Fläche festgesetzt und entsprechend § 9 Abs. 1 
Ziffer 21 BauGB eingeräumt wird, 
- eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und 
der Dimensionierung der 
Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der 
Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und 
Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt, wie 
ausdrücklich im Telekommunikationsgesetz 
§ 68 Abs. 3 beschrieben, 
- die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der 
Telekommunikationsinfrastruktur in Lage und 
Verlauf nicht mehr verändert werden. 
- dem Erschließungsträger auferlegt wird, dass dieser für das 
Vorhaben einen Bauablaufzeitenplan aufstellt 
und bei Bedarf verpflichtet ist, in Abstimmung mit uns im 
erforderlichen Umfang Flächen für die 
Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen auf privaten 
Grundstücken zur Verfügung zu stellen und 
diese durch Eintrag einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit 
zu Gunsten der Telekom 
Deutschland GmbH im Grundbuch kostenlos zu sichern. 
- Das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" herausgegeben 
von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
ist zu beachten. 
Wir machen besonders darauf aufmerksam, dass eine Erweiterung 
unserer Telekommunikationsinfrastruktur 
außerhalb des Plangebietes aus wirtschaftlichen Erwägungen 
heraus auch in oberirdischer Bauweise 
erfolgen kann. 
Zur Abstimmung der Bauweise und für die rechtzeitige 
Bereitstellung der Telekommunikationsdienstleistungen 
sowie zur Koordinierung mit Straßenbau- bzw. 
Erschließungsmaßnahmen der anderen 
Versorger, ist es dringend erforderlich, dass Sie sich rechtzeitig, 
mindestens jedoch 3 Monate vor Baubeginn, 
mit dem zuständigen Ressort in Verbindung setzen: 
telekom-bauleitplanung-regensburg@telekom.de 
Für weitere Fragen oder Informationen stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
WICHTIG: 
Da wir für Ihr Baugebiet und deren zukünftige Bauherren, das 
optimale Kundenerlebnis garantieren wollen, ist es sehr wichtig, 
dass wir möglichst zeitnah, die Realstraßen und Hausnummern 
von Ihnen übermittelt bekommen. Nur so können wir den künftigen 
Bauherren und Kunden eine unkomplizierte Produktbuchung 
anbieten. 

Energie Südbayern GmbH 
(Regional Center Arnstorf) 
Erstellt am: 18.11.2022 
Aktenzeichen:  ss 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben. Gegen den o. g. Ausbau 
besteht unsererseits kein Einwand. 
In diesem Bereich befinden sich derzeit keine Leitungen der 
Energienetze Bayern GmbH & Co. KG. Über weitere 
Ausbauplanungen und Ausbautermine bitten wir Sie uns auf dem 
Laufenden zu halten 

Die 
Stellungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. Es 
ist keine 
Abwägung 
erforderlich. 

Ericsson Services GmbH 
(Richtfunk-

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Die 
Stellungnahme 



Trassenauskunft) Erstellt 
am: 21.11.2022 
Aktenzeichen: Nicht 
angegeben. 
 
 

bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma 
Ericsson bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle 
Planungsvorgaben. 
Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur für 
Richtfunkverbindungen des Ericsson - Netzes gilt. 
Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche 
Telekom in Ihre Anfrage mit ein. 
Richten Sie diese Anfrage bitte an: 
Deutsche Telekom Technik GmbH 
Ziegelleite 2-4 
95448 Bayreuth 
richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@telekom.de 
 
Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. 

wird zur 
Kenntnis 
genommen. Es 
ist keine 
Abwägung 
erforderlich. 

Freiwillige Feuerwehr 
Passau 
(Stadtbrandinspektion) 

- - 

Industrie- und 
Handelskammer für 
Niederbayern (in Passau) 
Erstellt am: 19.12.2022 
Aktenzeichen: Nicht 
angegeben. 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
zum o.g. Verfahren liegen uns aktuell keine Informationen vor, die 
gegen die Planungen sprechen. Von Seiten unserer Kammer 
selbst sind keine Planungen beabsichtigt bzw. Maßnahmen bereits 
eingeleitet, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des 
Gebietes bedeutsam sein könnten. 

Die 
Stellungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. Es 
ist keine 
Abwägung 
erforderlich. 

Kabel Deutschland GmbH, 
Nürnberg Erstellt am: 
19.12.2022 
Zeichen: Netzplanung, 
Stellungnahme Nr.: 
S01218251 
E-Mail: http://TDR-S-
Bayern.de@vodafone.com 
Datum: 16.12.2022 
Stadt Passau, 
Bebauungsplan "Karlsbader 
Straße, 21. Änderung", 
Gmkg. Haidenhof 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 18.11.2022. 
 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen 
Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung 
entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse 
setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 
 
http://Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer 
Kostenanfrage bei. 
 
Weiterführende Dokumente: 
� Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 
� Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH 
� Zeichenerklärung Vodafone GmbH 
� Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 
 
 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne 
Unterschrift gültig. 
 

Stellungnahme 
wird 
Vorhabenträge
r zur 
selbstständige
n 
Berücksichtigu
ng 
weitergeleitet. 
Ist vor bzw. im 
Zuge der 
Bauausführung 
zu beachten. 
Nicht 
Gegenstand 
der 
gegenwärtigen 
Bauleitplanung
.  



Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Südwestpark 15 * 90449 Nürnberg 
 
Stadt Passau - Dienststelle Stadtplanung - Christina Fuchs 
Rathausplatz 3 
94032 Passau 
 
Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01218250 
E-Mail: http://TDR-S-Bayern.de@vodafone.com 
Datum: 16.12.2022 
Stadt Passau, Bebauungsplan "Karlsbader Straße, 21. Änderung", 
Gmkg. Haidenhof 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 18.11.2022. 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres 
Unternehmens, deren Lage auf den beiliegenden Bestandsplänen 
dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der 
Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut 
und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen. 
 
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer 
Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, benötigen wir 
mindestens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an 
http://TDR-S-Bayern.de@vodafone.com, um eine Planung und 
Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten 
durchführen zu können. 
 
Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei 
städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz 
oder die Verlegung unserer Telekommunikationsanlagen 
entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind. 
 
Anlagen: 
Lageplan(-pläne) 



 
Weiterführende Dokumente: 
� Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 
� Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH 
� Zeichenerklärung Vodafone GmbH 
� Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 
 
 
 
 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 

Regierung von 
Niederbayern 
(Landesplanung) Erstellt am: 
13.12.2022 
Aktenzeichen:  RNB-24-
8314.1.10-2-123-3 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Stadt Passau beabsichtigt den genannten Bebauungsplan zu 
ändern. 
Erfordernisse der Raumordnung sind hiervon nicht negativ berührt. 
Die Planung dient der Nachverdichtung. 
 

Die 
Stellungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. Es 
ist keine 
Abwägung 
erforderlich. 

Regierung von Oberbayern: 
Sachgebiet 26 - Bergamt 
Südbayern Erstellt am: 
19.12.2022 
Aktenzeichen:  4622.26_38-5-
3-2 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 18.11.2022 teilen wir Ihnen 
mit, dass aus 
Sicht des Bergamtes Südbayern keine Einwendungen gegen den 
Bebauungsplan "Karlsbader Straße, 21. Änderung", Gmkg. 
Haidenhof bestehen. Bergrechtliche Belange werden durch die 
Maßnahme nicht berührt. 
Mit freundlichen Grüßen und Glückauf 
 

Die 
Stellungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. Es 
ist keine 
Abwägung 
erforderlich. 



gez. 
Anlagen 
4622 (s_1671455546_4622.26_38-4-7-
2_bebauungsplan_"karlsbader_strasse__21._aenderung"__gmkg.
_haidenhof.pdf) 
 

Regionaler 
Planungsverband, Donau 
Wald Erstellt am: 15.12.2022 
Aktenzeichen: Nicht 
angegeben. 
 
 

Keine Einwendungen 
 

Die 
Stellungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. Es 
ist keine 
Abwägung 
erforderlich. 

Staatliches Bauamt Passau, 
Bereich Straßenbau Erstellt 
am: 21.12.2022 
Aktenzeichen: Nicht 
angegeben 

Keine Bedenken. Die 
Stellungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. Es 
ist keine 
Abwägung 
erforderlich. 

Stadt Passau: Bauhof - Dst. 
430  

- - 

Stadt Passau: 
Bauordnungsamt - Dst. 540 

- - 

Stadt Passau: 
Bauverwaltung - Dst. 550 

- - 

Stadt Passau: Dst. 440 - 
Straßen und Brückenbau 
(Stadt Passau) 

- - 

Stadt Passau: Dst. 470 - 
Umweltschutz und Klima 
Erstellt am: 16.12.2022 
Aktenzeichen:  470-CSt 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Einbindung in die oben genannte Planung. 
 
Nachstehend werden für die Planung und das Vorhaben folgende 
Hinweise und Anregungen in Hinblick auf den Klimaschutz 
aufgeführt: 
 
� Grundsätzlich sind energieeffizientes Bauen und stromeffiziente 
Ausstattung für einen geringen Energiebedarf zu empfehlen. 
� Neben dem Einbau von Energiesparlampen und 
Energiesparhaushaltsgeräten, ist der Einbau einer Gebäude-
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ratsam. 
� Für eine ökologische und zukunftsorientierte Wärme- und 
Stromversorgung wird empfohlen, erneuerbare Energien zu 
nutzen. Dadurch wird nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz 
geleistet, sondern es kann auch eine gewisse Unabhängigkeit und 
Autarkie erreicht werden. 
� Hier erfolgt zudem der Hinweis, dass vom BMWK eine Vorgabe 
angedacht wird, dass ab 2024 jeder neue einzubauende oder 
auszutauschende Wärmeerzeuger sowohl im Neubau als auch im 
Bestand (Wohn- und Nichtwohngebäude) mindestens 65 % 
Erneuerbare Energien nutzen muss. 
� Eine aktive Sonnenenergienutzung durch Solaranlagen für 
Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung sowie für 
Stromerzeugung und -nutzung (Photovoltaik) wird ausdrücklich 

Die 
Stellungnahme 
wird 
berücksichtigt.
Hinweise sind 
in Bplan und 
Begründung 
enthalten.  



empfohlen. Hier wird neben der Anbringung an geeigneten 
Dächern, auch auf die Anbringung an Fassaden sowie auf die 
Kombinierbarkeit von Gründächern und PV-Modulen hingewiesen. 
Diesbezüglich sowie zum Thema klimafreundliches und 
nachhaltiges Bauen wird dem Bauherren geraten, sich 
entsprechender Informationsangebote und staatlicher Förderungen 
zu bedienen. 
� Um sowohl Heiz- als auch Kühlprozesse und dadurch 
einhergehend Energieverbräuche so gering wie möglich zu halten, 
sollten die Gebäude und Anordnung der Räume und Fenster 
sinnvoll ausgerichtet werden. Neben dem verzögerten 
Oberflächenwasserablauf, dem Schwammeffekt und die positive 
Wirkung auf das Mikroklima und die Artenvielfalt fungieren 
Gründächer zudem im Winter als Wärmedämmung und im 
Sommer als Hitzeschutz. 
� Damit Kühlprozesse bzw. Klimageräte nicht notwendig sind, sind 
Sonnenschutzeinrichtungen an Fenstern/Glaselementen und 
Fassaden zu empfehlen. 
� Um die Ressource Wasser zu schonen, ist auf einen sparsamen 
Wasserverbrauch zu achten. Empfehlenswert ist der Einbau von 
Zisternen, die Nutzung von Grauwasser und der Einbau von 
wassersparenden Technologien. 
� Es wird empfohlen, neu versiegelte Flächen auf das unbedingt 
notwendige Maß zu begrenzen und wenn möglich Flächen zu 
entsiegeln bzw. versickerungsfähig zu gestalten. Dadurch wird der 
Anfall von Oberflächenwasser so gering wie möglich gehalten und 
der Grundwasserhaushalt positiv beeinflusst. 
� Nicht nur aufgrund der Versickerungsmöglichkeit, des positiven 
Einflusses auf den regionalen Wasserhaushalt sowie Schaffung 
von Lebensräumen für Flora und Fauna sind Grünflächen und 
Flächen für Anpflanzungen anzuraten. Grünflächen, und 
insbesondere Anpflanzung von Bäumen, sorgen für eine positive 
Auswirkung des Mikroklimas, wie Verbesserung der Luftqualität als 
auch Abkühlung der Umgebungsluft. Letzteres ist vor allem in 
(dicht) bebauten Gebieten essentiell und trägt zum Wohlbefinden 
der Bewohner, insbesondere in Anbetracht der vermehrt 
aufkommenden Hitzeperioden, erheblich bei. 
� Die Verwendung von nachhaltigen, ökologischen und regionalen 
Baustoffen ist in Hinblick auf die Ressourcenschonung ratsam. 
Dabei sollte auch die für die Herstellung notwendige Energie und 
der gesamte Lebenszyklus (graue Energie) der benötigten 
Materialien bzw. des gesamten Gebäudes bedacht und betrachtet 
werden. Eine schadstofffreie Herstellung, die 
Wiederverwendbarkeit der Materialien und die sozialen (Arbeits-
)Bedingungen sollten ebenfalls bedacht werden. 
� Zusätzlich sollte mit Hilfe von Lademöglichkeiten für E-
Fahrzeuge und Abstellmöglichkeiten für Räder den Bewohnern 
klimafreundlichere Mobilität zugänglicher gemacht werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Stadt Passau: Dst. 630 - 
Statistik  (Brückner Klaus) 

- - 

Stadt Passau: 
Geoinformation und 
Vermessung - Abteilung 
512 

- - 

Stadt Passau: 
Liegenschaftsamt - Dst. 150 

- - 



Stadt Passau: 
Ordnungsamt - Dst. 210 
Erstellt am: 28.11.2022 
Aktenzeichen:  214 Fe 
 
 

Keine Einwände seitens der Straßenverkehrbehörde. Die 
Stellungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. Es 
ist keine 
Abwägung 
erforderlich. 

Stadt Passau: Referat 
Stadtentwicklung 

- - 

Stadt Passau: 
Stadtarchäologie - Dst. 340 

- - 

Stadt Passau: 
Stadtentwässerung - Dst. 
450 Erstellt am: 18.11.2022 
Aktenzeichen:  450 - Bie 
 
 

keine Einwände Die 
Stellungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. Es 
ist keine 
Abwägung 
erforderlich. 

Stadt Passau: Stadtplanung - - 

Stadt Passau: Umweltamt - 
Immissionsschutz, Dst. 470 
Erstellt am: 28.11.2022 
Aktenzeichen:  470-22 Ko 
 
 

Aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen keine grundsätzlichen 
Bedenken gegen die Planungen. 

Die 
Stellungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. Es 
ist keine 
Abwägung 
erforderlich. 

Stadt Passau: Umweltamt - 
Untere 
Naturschutzbehörde, Dst. 
470 

Erstellt am 30.12.2022 

Gegen die Nachverdichtung bestehen naturschutzfachlich 
grundsätzlich keine Einwände.  

Der vorhandene Baumbestand sollte allerdings im Zuge des 
Bauantragsverfahrens weitgehend berücksichtigt werden. Da die 
Standorte der durch Planzeichen festgesetzten neu zu pflanzenden 
Bäume mit den vorhandenen Bäumen konkurrieren, sollte das 
Planzeichen „neu zu pflanzende Bäume“ in der Legende den 
folgenden Zusatz erhalten: Standorte geringfügig verschiebbar. 

Die 
Stellungnahme 
wird 
berücksichtigt.  

Stadt Passau: Umweltamt - 
Wasserrecht, Dst. 470 
Erstellt am: 19.12.2022 
Aktenzeichen:  470-Nu 
 
 

Mit den textlichen Festsetzungen zur Oberflächenentwässerung 
unter Ziff. 2.6 besteht aus wasserrechtlicher Sicht grundsätzlich 
Einverständnis. 

Die 
Stellungnahme 
wird zur 
Kenntnis 
genommen. Es 
ist keine 
Abwägung 
erforderlich. 

Stadt Passau: 
Verkehrsplanung - Dst. 520 

- - 

Stadtheimatpfleger - - 

Stadtwerke Passau GmbH - - 

Telefonica Germany GmbH 
& Co. OHG - Nürnberg 

- - 

Wasserwirtschaftsamt 
Deggendorf (Dienstort 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen keine Einwände. Die 
Stellungnahme 



Passau) Erstellt am: 
12.12.2022 
Aktenzeichen:  4-4622-PA-
262-43281/2022 
 
 

wird zur 
Kenntnis 
genommen. Es 
ist keine 
Abwägung 
erforderlich. 

Zweckverband 
Abfallwirtschaft (Donau-
Wald) Erstellt am: 06.12.2022 
Aktenzeichen:  III/S 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung teilen wir 
Ihnen mit, dass gegen das von Ihnen oben genannte/n 
Bauleitplanverfahren grundsätzlich keine Einwände bestehen. 
 
Die Abfallentsorgung erfolgt über die Vogelweiderstraße. 
 
Die gesetzlichen Regelungen, insbesondere die Vorschriften der 
Abfallwirtschaftssatzung des ZAW Donau-Wald bleiben hiervon 
unberührt und sind ebenfalls zu beachten. Die Ausweisung und 
optimale Gestaltung von ausreichenden Stellplätzen für 
Abfallbehälter des praktizierten 3-Tonnen-Holsystems (Restmüll, 
Papier, Bioabfälle) ist vorzusehen. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

Stellungnahme 
wird an 
Bauherren / 
Vorhabensträg
er zur 
Berücksichtigu
ng 
weitergeleitet. 
Nicht 
Gegenstand 
der 
gegenwärtigen 
Bauleitplanung
.  
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